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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Mittels Postulat forderte Giovanni Merlini (fdp, TI) den Bundesrat auf, einen Bericht zu
erarbeiten, der die gegenwärtigen Beziehungen zwischen EU und OECD auf der einen
Seite und der Schweiz auf der anderen Seite hinsichtlich der Besteuerung natürlicher
und juristischer Personen darlegt. Besonders zu beachten sei die «aggressive
Steuerpolitik» einzelner EU- und OECD-Länder sowie die von der Europäischen
Kommission beabsichtigte Erstellung einer schwarzen Liste mit Steueroasen. Der
Postulant kritisierte die in der Vergangenheit von EU und OECD eingenommene
«feindselige Haltung» gegenüber der schweizerischen Steuerpolitik, welche vor allem
durch die inkohärente Anwendung der Beurteilungskriterien bei der Erstellung von
Länderlisten spürbar geworden sei. Er bemängelte unter anderem die Bevorzugung von
EU-Mitgliedsstaaten respektive die strengere Behandlung von Drittstaaten sowie die
fehlende Berücksichtigung sogenannter Tax Rulings. 
In seiner Antwort vom Mai 2017 verwies der Bundesrat darauf, dass die Schweiz die
Kriterien des Steuerscreenings für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich
bereits mehrheitlich erfülle und sie daher nicht auf der schwarzen Liste der EU geführt
werden würde. EU-Mitgliedstaaten seien von diesem Screening ausgenommen, da sie
zur Einhaltung EU-interner Regelungen verpflichtet seien und auch von mit der OECD
verbundenen Gremien überprüft werden würden.

Bei der Behandlung im Nationalrat im März 2018 hob der zuständige Bundesrat Ueli
Maurer zudem hervor, dass mit der Steuervorlage 17 das Schweizer Steuerregime für
den internationalen Steuerwettbewerb angepasst werde und viele Bedenken des
Postulanten bereits aufgenommen worden seien. Der durch das Postulat geforderte
Bericht enthielte zudem Informationen, die öffentlich verfügbar seien und sich
monatlich verändern könnten, und wäre also bei seiner Publikation bereits veraltet.
Somit sei das Postulat nicht zielführend. Dementsprechend empfahl der Bundesrat die
Ablehnung des Postulats. Der Nationalrat folgte diesem Antrag jedoch nicht und
überwies das Postulat mit 168 zu 21 Stimmen (bei 0 Enthaltungen). 1

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
AMANDO AMMANN

Nationalrat Romano (mitte, TI) wollte mit seinem im März 2021 eingereichten Postulat
den Bundesrat mit einer Beurteilung der Roadmap zwischen der Schweiz und Italien
beauftragen. Die Roadmap war 2015 abgeschlossen worden und umfasste verschiedene
steuer- und finanzpolitische Dossiers, über deren Stand Romano aufgeklärt werden
wollte. Bestandteil dieses Übereinkommens waren unter anderem eine Anpassung des
Doppelbesteuerungsabkommens bezüglich Grenzgängerinnern und Grenzgängern, die
Streichung der Schweiz von allen schwarzen Listen Italiens, die Situation der
italienischen Exklave Campione d'Italia und die bilaterale Regelung des Zugangs von
Schweizer Finanzdienstleistern zum italienischen Markt. Laut Postulatstext seien
verbindliche Eckwerte vereinbart worden, die nun beurteilt werden müssten, um Bilanz
zu ziehen. Der Bundesrat äusserte sich positiv gegenüber dem Anliegen des Postulats
und beantragte dessen Annahme. Dieser Aufforderung kam der Nationalrat in der
Sommersession 2021 stillschweigend nach. 2

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
AMANDO AMMANN

Entwicklungspolitik

Der Nationalrat überwies im Februar ein Postulat seiner Wirtschaftskommission, durch
welches der Bundesrat verpflichtet wurde, in einem Bericht den Nutzen und mögliche
Nachteile eines Steuerinformationsaustauschabkommens mit Entwicklungsländern für
den Schweizer Finanzplatz darzulegen. 3

POSTULAT
DATUM: 28.02.2011
ANITA KÄPPELI
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Im Wohlstandsbericht sollen künftig die Entwicklung der Einkommen und Vermögen
sowie die Steuerabgaben des obersten Prozents dargestellt werden. Dies forderte der
Nationalrat im September 2015 vom Bundesrat und überwies diskussionslos ein
entsprechendes Postulat seiner Wirtschaftskommission (WAK-NR). 4

POSTULAT
DATUM: 24.09.2015
DAVID ZUMBACH

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung eines
Postulats der WAK-NR, welches der Nationalrat 2015 angenommen hatte. Wie die
Kommission gefordert hatte, berichtete der Bundesrat über die Verteilung des
Wohlstandes in der Schweiz, insbesondere auch über Einnahmen und Entwicklung des
reichsten Prozents der Schweizerinnen und Schweizer. Demnach betrug das
durchschnittliche Bruttoeinkommen der Privathaushalte 2019 CHF 9'582 pro Monat, 31
Prozent davon (CHF 2'973) wendeten die Haushalte für obligatorische Ausgaben (z.B.
Steuern, Sozialausgaben und Krankenkassenprämien) auf, CHF 4'985 standen für den
Konsum von Gütern oder Dienstleistungen zur Verfügung. Zwischen 1998 und 2014 sei
das mediane verfügbare Äquivalenzeinkommen um 15 Prozent angestiegen, zwischen
2015 und 2019 habe es jedoch stagniert. Kaum verändert habe sich die Verteilung der
Einkommen, was gemäss Bericht auch auf die umverteilende Wirkung staatlicher oder
staatlich geregelter Transfers zurückzuführen sei. Zwischen den Regionen gebe es
ungleiche Einkommensverteilung, wobei insbesondere in den alpinen und voralpinen
Regionen sowie im Jura und in einigen Tourismusregionen die niedrigsten Einkommen
zu beobachten seien. Auch innerhalb der Kantone gebe es ungleiche Verteilungen der
Einkommen, insbesondere in den Kantonen Schwyz, Genf und Zug. 
Der Bericht wies überdies – wie vom Postulat gefordert – für das Jahr 2018 den Anteil
an Personen aus, deren Reineinkommen über dem doppelten Medianeinkommen lag:
Sie machten 16.2 Prozent der Steuerpflichtigen aus, verfügten über 44.9 Prozent der
Gesamteinkommen der Schweiz und zeigten sich für 83.5 Prozent der Eingänge der
Bundessteuer verantwortlich.

Stillschweigend schrieb der Nationalrat die Motion in der Folge auf Antrag des
Bundesrates ab. 5

POSTULAT
DATUM: 16.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Ein Postulat von Felten (sp, BS), das eine zukünftige Aufteilung der Steuerstatistik nach
den Geschlechtern und eine entsprechende Aufschlüsselung des
Bruttoarbeitseinkommens forderte, wurde vom Nationalrat überwiesen. 6

POSTULAT
DATUM: 23.06.1995
EVA MÜLLER

Ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH) (Po. 97.3162), das den Bundesrat bat zu prüfen, ob
bei der direkten Bundessteuer die Maxima für den Abzug von Krankenkassenprämien
nicht entsprechend dem Anstieg der Prämien für die Grundversicherung angepasst
werden sollten, wurde vom Nationalrat überwiesen. Eine Motion Teuscher (gp, BE) (Mo.
96.3460), die den steuerlichen Abzug von Weiterbildungskosten, die für den
Wiedereinstieg ins Berufsleben nötig sind, verlangte, überwies er ebenfalls in
Postulatsform. 7

POSTULAT
DATUM: 20.06.1997
EVA MÜLLER

Der Ständerat beauftragte den Bundesrat mit einem Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, die Einführung ergänzender Bestimmungen im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie im Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) zu prüfen, um
Kapitalgewinne, die aus der Aufgabe einer selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt
wurden, mit Blick auf die berufliche Vorsorge der Betroffenen von der Steuer ganz
oder teilweise zu befreien. 8

POSTULAT
DATUM: 17.03.1998
URS BEER
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Der Nationalrat überwies in seiner Sommersession ein Postulat Vallender (fdp, AR; Po.
98.3576) zur Gesamtbelastung der Bürger und Unternehmungen durch Steuern und
Abgaben. Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht neben den Bundessteuern
auch die kantonalen und Gemeindesteuern zu berücksichtigen. In der Begründung des
Postulats wurde vorgebracht, dass heute zuverlässige Angaben über die
Gesamtbelastung für private Personen und für Unternehmen fehlten. Gerade bei der
Anwendung des Verursacherprinzips drohe eine weitere Zunahme der Belastung. In der
gleichen Sitzung überwies der Rat ein ähnlich lautendes Postulat der FDP-Fraktion (Po.
99.3038). Der Bundesrat soll bis Ende Jahr in einem Bericht darlegen, wie und nach
welchem Zeitplan er die Vielzahl an fiskalischen Projekten behandeln will, in welchen
neue Steuern und Abgaben verlangt oder eine Erhöhung derselben verfolgt würden.
Ausserdem soll der Bundesrat offen legen, welche Konsequenzen er in Bezug auf die
steuerliche Konkurrenzfähigkeit der Schweiz gegenüber dem Ausland, auf das
Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplätze erwarte, und welche Möglichkeiten zur
Vereinfachung des Steuersystems er in Betracht ziehe. In der Begründung führte die
Fraktion an, dass die Fiskalquote in der Schweiz in der Zeit von 1985 bis 1997 von 30,8%
auf 34,6% angestiegen ist, während andere Staaten wie die Niederlande,
Grossbritannien oder die USA ihre Fiskalquote senken konnten. In derselben Session
wurde im Ständerat ein gleichlautendes Postulat Schiesser (fdp, GL) (Po. 99.3042)
ebenfalls überwiesen. Der Nationalrat überwies ein Postulat Schaller (ldu, ZH; Po.
99.3318), welches den Bundesrat ebenfalls beauftragt, einen Bericht über die
Gesamtwirkung des Steuer-, Abgaben- und Gebührensystems vorzulegen. 9

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 10

POSTULAT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Jurassische Sozialdemokrat Rennwald lud den Bundesrat mit einem Postulat ein,
Massnahmen zur Verbesserung der Ausbildung für Steuerinspektoren zu ergreifen. Mit
der bestehenden Zahl an Steuerexperten könne ein mehrwertsteuerpflichtiger Betrieb
theoretisch nur alle 35 Jahre kontrolliert werden. Durch das Fehlen qualifizierter
Personen würden dem Bund ausserdem beträchtliche Mindereinnahmen entstehen.
Das Postulat wurde vom Nationalrat angenommen. Der Bundesrat hatte bereits in
seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Rennwalds (Anfrage 99.1075) bestätigt, dass
Steuerinspektoren in der Öffentlichkeit ein schlechtes Image anhafte. Die
Personalsuche sei aufgrund der guten Beschäftigungslage sehr schwierig. 11

POSTULAT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Gegen den Willen des Bundesrats überwies der Nationalrat ein Postulat seiner WAK, das
die Prüfung von Steuerabzügen für Aufwendungen verlangt, die durch die Ausübung
gemeinnütziger Arbeit verursacht werden. Eine weitergehende Parlamentarische
Initiative Zisyadis (pda, VD) (Pa. Iv. 00.418) hatte der Rat zuvor abgelehnt. 12

POSTULAT
DATUM: 20.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Vallender (fdp, AR) mahnte einen Bericht über die kumulierte
Abgabebelastung an, den sie 1998 gefordert hatte (Einfache Anfrage 00.1130; zum
Postulat siehe hier). Dieser sollte die Entwicklung der Steuern, der
Sozialversicherungsbeiträge und -entgelte darlegen. Der Bundesrat stellte den Bericht
auf Ende Jahr in Aussicht. Mit der Überweisung eines Postulats von Jacqueline Fehr (sp,
ZH) beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, einen Bericht über die
Wohlstandsverhältnisse und die Verteilung der Konsumkraft in der Schweiz zu
erstellen. Besonders interessiere, wie sich die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse nach Abzug aller Steuern und Abgaben in den letzten zehn
Jahren entwickelt hätten. 13

POSTULAT
DATUM: 05.10.2001
MAGDALENA BERNATH
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Im Berichtsjahr befasste sich das Parlament mehrfach mit der Familienbesteuerung: In
der Frühlingssession lehnte der Ständerat eine Standesinitiative des Kantons Wallis (St.
Iv. 03.314) ab, welche die Aufhebung der steuerlichen Benachteiligung von Ehepaaren
im Vergleich zu Konkubinatspaaren verlangte, und zwar nach der im 2004 abgelehnten
Steuerpaket enthaltenen Regelung. Gemäss dem Ständerat ist nach dem negativen
Abstimmungsentscheid eine grundsätzliche Diskussion über alle möglichen Varianten
notwendig, und diese brauche Zeit. Überwiesen wurde aber ein Postulat der
ständerätlichen WAK, das den Bundesrat auffordert, bis im Sommer den im Postulat
Lauri (svp, BE) verlangten Bericht zur Individualbesteuerung vorzulegen und einen
Überblick über die im Parlament und in der Verwaltung pendenten familienpolitischen
Massnahmen (Krankenversicherungsprämien für Kinder, Ehegatten- und
Familienbesteuerung, Kinderzulagen etc.) zu erstellen und dabei die Auswirkungen auf
die Familieneinkommen aller Einkommensklassen und den zur Verfügung stehenden
Finanzrahmen zu berücksichtigen. 14

POSTULAT
DATUM: 14.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Ständerat Berset (sp, FR) beantragte in einem Postulat, dass nicht nur die Kosten für die
mit dem Beruf zusammenhängende Weiterbildung und Umschulung von den Steuern
abgezogen werden können, sondern auch die Ausbildungskosten. Aufgrund der
Erklärung des Bundesrates, die Verwaltung arbeite in Beantwortung eines
diesbezüglichen, im Vorjahr überwiesenen Vorstosses David (cvp, SG) bereits an einem
entsprechenden Bericht, zog Berset sein Begehren zurück. 15

POSTULAT
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession stimmte der Nationalrat einem Postulat Kaufmann (svp, ZH) zu,
das den Bundesrat auffordert zu prüfen, ob die im Ausland vielerorts bereits
etablierten Real Investment Trusts (REIT) auch in der Schweiz zuzulassen seien. Dieses
spezielle Anlageinstrument im Immobiliensektor erfreut sich insbesondere in den USA,
aber auch in Europa grosser Beliebtheit bei Pensionskassen und anderen
institutionellen Anlegern im Bereich der Altersvorsorge. Kernstück eines REIT ist dessen
steuerliche Behandlung, indem die heute vorhandene Doppelbesteuerung der
Aktiengesellschaft und der Aktionäre reduziert wird. Die steuerliche Befreiung der
Aktiengesellschaft (REIT) ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass 85% oder 90%
des Nettoertrages ausgeschüttet wird. Diese Dividenden sind von den Investoren als
normales Einkommen aus Finanzanlagen zu versteuern. 16

POSTULAT
DATUM: 29.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat überwies ein Postulat Brändli (svp, GR), das die Erleichterung der
erbrechtlichen Übertragung von Unternehmen verlangt. Danach soll der Erblasser nach
freiem Ermessen die Zuteilung einer im Nachlass befindlichen Unternehmung resp. von
massgebenden Unternehmensbeteiligungen und deren Anrechnungswert im Erbgang
festlegen können. Damit wollte Brändli das System der bäuerlichen Erbfolge auch auf
Unternehmensbeteiligungen resp. Unternehmen ausweiten: Für die Erbteilung ist nur
der Ertragswert einzusetzen, ebenso für die Berechnung des Pflichtteils. Um
Missbräuche zu verhindern, sei wie im bäuerlichen Bodenrecht eine Gewinnbeteiligung
der benachteiligten Erben vorzusehen. 17

POSTULAT
DATUM: 28.09.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat überwies ein Postulat Meier-Schatz (cvp, SG), welches einen Bericht
über die Folgen einer Einführung der Individualbesteuerung verlangt. Diskussionslos
abgelehnt wurde ein Postulat derselben Parlamentarierin (Po. 06.3311) für ein
koordiniertes Vorgehen bei der Modellwahl in der Steuergesetzgebung (Splitting oder
Individualbesteuerung) und der AHV-Revision. Gemäss Bundesrat sei das geltende AHV-
Rentensystem grundsätzlich nicht von einem Systemwechsel in der Besteuerung
betroffen. 18

POSTULAT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

Angenommen wurde im Ständerat ein Postulat seiner Kommission für Wirtschaft und
Abgaben, welches den Bundesrat ersucht, dem Parlament einen Bericht über neue
Unternehmenssteuermodelle im Ausland vorzulegen, insbesondere bezüglich wichtiger
Handelspartner und der dortigen Unternehmensbeihilfen. 19

POSTULAT
DATUM: 06.03.2007
LINDA ROHRER
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Ein Postulat der SVP wie auch eines der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrates (Po. 07.3291) beauftragten den Bundesrat je einen Bericht zu erstellen.
Während das erste Postulat einen Überblick über zusätzliche Belastungen durch
Steuern, Abgaben und Gebühren verlangte, forderte das andere einen Bericht über die
Über- und Unterbesteuerung der privaten Altersvorsorge. Der Nationalrat nahm beide
Postulate an. 20

POSTULAT
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

In der Wintersession überwies der Nationalrat ein Postulat der BDP-Fraktion. Dieses
beauftragte den Bundesrat, zivilstandsunabhängige Besteuerungen und
Rentenzahlungen zu prüfen. 21

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
LAURENT BERNHARD

Im Hinblick auf die Unternehmenssteuerreform III überwies der Nationalrat in der
Wintersession ein Postulat Fässler-Osterwalder (sp, SG). Der Bundesrat wurde
beauftragt, über eine Verbesserung der Steuerstatistik der Unternehmensbesteuerung
Bericht zu erstatten. 22

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

In der Frühjahrssession überwies der Ständerat ein Postulat Fournier (cvp, VS), das den
Bundesrat damit beauftragte, einen Bericht über die steuerlichen Privilegien von
juristischen Personen vorzulegen, die jene Länder gewährten, mit denen die Schweiz
Verhandlungen in Sachen Unternehmenssteuern aufgenommen hatte. 23

POSTULAT
DATUM: 11.03.2013
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat hiess im Juni 2014 ein Postulat seiner Finanzkommission (FK-NR) mit 97
zu 79 Stimmen gut, das den Bundesrat beauftragte, konkrete Modelle der
Individualbesteuerung zu erarbeiten. Der Bericht, der auch aufzuzeigen hatte, welche
volkswirtschaftlichen und fiskalpolitischen Folgen die unterschiedlichen Modelle haben
könnten, sollte als Ergänzung zur Botschaft zur Abschaffung der Heiratsstrafe
veröffentlicht werden. Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss der
nationalrätlichen Finanzkommission ausgesprochen. Die Auswirkungen einer
Einführung der Individualbesteuerung, so der Bundesrat, seien in den letzten Jahren
bereits wiederholt untersucht worden. Diese Erkenntnisse besässen immer noch
Gültigkeit. Während SVP, CVP und BDP den Bundesrat unterstützten, stimmten die
anderen Fraktionen für das Postulat. 24

POSTULAT
DATUM: 04.06.2014
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 befasste sich der Nationalrat mit dem Thema der realen
kalten Progression, die mitunter auch als warme Progression bezeichnet wird und dann
zum Tragen kommt, wenn eine Volkswirtschaft mit einer progressiven
Einkommenssteuer real wächst und in der Folge immer mehr Menschen
überproportional höher besteuert werden. Ein Postulat der FDP-Liberalen-Fraktion
wollte vom Bundesrat wissen, welche Auswirkungen diese Art der Steuerprogression hat
und wie und mit welchen Folgen diese gemildert werden könnten. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung des Postulats, da er aus steuersystematischer Sicht keinen
Handlungsbedarf orten konnte. Zudem sei, so der Bundesrat weiter, die Abschätzung
der Auswirkungen der realen kalten Progression Gegenstand der jährlichen
Budgeterstellung. Ausserhalb des links-grünen Lagers vermochte der Bundesrat jedoch
nicht zu punkten. Das Postulat wurde bei 6 Enthaltungen mit 130 zu 51 Stimmen
angenommen. 25

POSTULAT
DATUM: 22.09.2016
DAVID ZUMBACH

Im März 2015 reichte Thomas de Courten (svp, BL) ein Postulat zum Abbau von
Regulierungskosten durch die formelle Harmonisierung von Verfahren, Fristen und
Zahlungsintervallen im Unternehmenssteuerbereich ein. Dieses hatte zum Ziel,
Unterschiede bei der Gewinn-, Grundstückgewinn- und Lohnquellensteuer zwischen
den Kantonen zu reduzieren, da diese den Unternehmen, insbesondere den Mikro- und
Kleinunternehmen, hohe Zusatzregulierungskosten bereiteten. Durch eine
Harmonisierung zwischen den Kantonen könnten diese Kosten reduziert werden, ohne
dass den Kantonen Steuereinbussen entstünden. Dazu müssten die Kantone aber eng in
die Überarbeitung miteinbezogen werden. Der Bundesrat pflichtete dem Anliegen des
Postulanten bei, da ein Regulierungskostenbericht vom Dezember 2013 eine
Harmonisierung von Fristen und Zahlungsintervallen ebenfalls als prüfenswert taxiert

POSTULAT
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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hatte. Weil im Anschluss an diesen Bericht jedoch das EFD in Zusammenarbeit mit den
Kantonen mit der diesbezüglichen Prüfung und Berichterstattung bis 2016 beauftragt
worden war, empfahl der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung. 

In der Frühjahrssession 2017 wurde das Postulat im Nationalrat behandelt. De Courten
wies darauf hin, dass der vom Bundesrat auf 2016 in Aussicht gestellte Bericht noch
nicht erschienen und allgemein seit dem Bericht 2013 „nicht viel Spürbares tatsächlich
passiert" sei. So hatten bereits 2015 ein Postulat Föhn (svp, SZ) und ein Postulat
(15.3720) Gössi (fdp, SZ) sowie die Motion Fournier (cvp, VS) eine beschleunigte
Umsetzung der im Regulierungskostenbericht präsentierten
Verbesserungsmassnahmen verlangt – bisher ohne zählbare Erfolge. Bundesrat Maurer
kündigte die Veröffentlichung des zuvor auf das Jahr 2016 angesetzten Berichts, der in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Schweizerischen Steuerkonferenz
entwickelt werde, auf die zweite Hälfte des Jahres 2017 an. Entsprechend bat er den
Nationalrat darum, diesen Bericht abzuwarten, das Postulat abzulehnen und
anschliessend noch offene Forderungen durch einen neuen Vorstoss einzubringen.
Diesem Vorschlag folgte der Nationalrat jedoch nicht und stimmte mit 133 zu 56
Stimmen bei 3 Enthaltungen für die Annahme des Postulats. Die ablehnenden Stimmen
und die Enthaltungen stammten allesamt aus der SP- und Grünen-Fraktion, die das
Postulat einstimmig ablehnten, sowie vereinzelt aus der CVP/EVP-Fraktion. 26

Ein Postulat Schwaab (sp, VD) beschäftigte sich mit der Frage nach den "Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen" und möchte den Bundesrat mit einer entsprechenden
Prospektivstudie beauftragen. Zentral geht es um die Änderungen im Steuerwesen und
bei den Sozialversicherungen, die nötig würden, falls die Robotisierung und
Digitalisierung zu einem starkem Anstieg der Kapitalerträge im Vergleich zum
Arbeitseinkommen führen. Da sich das Steuerwesen und die Sozialversicherungen auf
die Arbeitseinkommen stützen, hätte eine solche Entwicklung weitreichende Folgen.
Ziel der Studie soll es sein, verschiedene bekannte Möglichkeiten zur Veränderung des
Steuerwesens im Hinblick auf solche Veränderungen und ihre Kosten
zusammenzutragen. Der Nationalrat nahm das Postulat ohne Debatte an. 

Die grosse Aktualität des Themas „Roboter" zeigt sich an der relativ grossen Anzahl
Vorlagen zu diesem Thema. Nur schon zu den Folgen der Robotisierung für die Steuern
und Sozialversicherungen wurden im Jahr 2017 weitere drei Postulate eingereicht, die
bis zur Sommersession 2017 noch nicht behandelt wurden (Po. 17.3151, Po. 17.3036
sowie Po. 17.3037). Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Sorgen bezüglich der Automation in
Produktionsprozessen machen. Bereits in den Jahren 1983 respektive 1985
argumentierten Ständerat Carl Miville (sp, BS) und Nationalrat Werner Carobbio (sp, TI),
dass personalsparende Geräte – unter anderem Roboter – zu Problemen für die
Sozialversicherungen, insbesondere für die AHV, führen könnten und entsprechend die
Finanzierungsgrundsätze der AHV überprüft werden müssen. 27

POSTULAT
DATUM: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Einen Bericht des Bundesrates über die kompensierte Abschaffung der direkten
Bundessteuer für natürliche Personen unter entsprechender Erhöhung der
Mehrwertsteuer verlangte Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) mit einem Postulat. Konkret
sollen die Auswirkungen einer Ersetzung der direkten Bundessteuer für natürliche
Personen und einer Steuerausfallkompensation über die Mehrwertsteuer dargelegt
werden. Ein neuer maximaler Mehrwertsteuersatz sollte gleichzeitig auch die nötigen
Sanierungsmassnahmen des Sozialsystems beinhalten und deutlich tiefer zu liegen
kommen als in den Nachbarländern. Dadurch könne die unverhältnismässig grosse
Belastung des Mittelstandes sowie der „Leistungsträger der Gesellschaft” durch die
direkte Bundessteuer gesenkt, die Ungleichbehandlung verschiedener Formen des
Zusammenlebens – konkret erwähnte der Postulant die Heiratsstrafe – korrigiert und
die Bürokratie reduziert werden. In der Debatte im Nationalrat wies Portmann darauf
hin, dass man sich zwischendurch grundlegende Gedanken zu einem System machen
und dazu die „ideologischen Gräben” verlassen müsse. Dadurch, dass das
Wirtschaftsvolumen der Schweiz insgesamt zunehme, sinke zudem die durch eine
solche Änderung notwendige Mehrwertsteuererhöhung. So könne man auch für einen
Haushalt im unteren Erwerbsbereich berechnen, was übrig bleibe, „wenn er die
Bundessteuer nicht mehr bezahlen muss”. Daraufhin rechnete Finanzminister Maurer
vor, dass heute rund 10 Prozent der Steuerpflichtigen für 80 Prozent der Einnahmen

POSTULAT
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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der direkten Bundessteuer verantwortlich sind und diese 10 Prozent entsprechend
entlastet würden. Gleichzeitig würde eine solche Regelung jedoch die 50 Prozent der
Steuerpflichtigen, die bisher 2 Prozent der direkten Bundessteuer bezahlen, deutlich
stärker belasten. Da es bereits einige Berichte und Unterlagen gebe, die sich mit
diesem Thema befassen, diese Idee in einer Volksabstimmung keinesfalls
mehrheitsfähig wäre und eine solche Vorlage die Kohäsion der Bevölkerung auf die
Probe stellen würde, bat der Finanzminister den Nationalrat, das Postulat abzulehnen.
Dieser Bitte kam der Nationalrat mit 147 zu 37 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nach,
wobei lediglich ein Grossteil der Fraktion der FDP.Die Liberalen sowie einige
Nationalrätinnen und Nationalräte der SVP-Fraktion und ein BDP-Parlamentarier das
Postulat guthiessen. 28

Lisa Mazzone (gp, GE) beantragte in einem Postulat, dass der Bundesrat
Umsetzungsmöglichkeiten und Folgen einer Roboter-Steuer in der Wirtschaft in einem
Bericht erläutere. Durch die erwiesenen Auswirkungen der Robotisierung auf die
Beschäftigung würden die Sozialversicherungen austrocknen, weshalb das
Ausgleichssystem angepasst werden müsse. Ihre Forderung ergänze das Postulat
Reynard insofern, als der Bundesrat zusätzliche Rahmenbedingungen der Besteuerung
vorschlagen sollte. 
Der Bundesrat pflichtete der Motionärin zwar bei, dass der Fortschritt der künstlichen
Intelligenz zu strukturellen Veränderungen führen und die Funktionsweise des
Steuersystems beeinträchtigen könne. Gemäss einem Bericht vom Januar 2017 erwarte
er aber kaum negative Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die
Gesamtbeschäftigung – und somit auch nicht auf die Sozialwerke. Zudem lehne der
Bundesrat eine Robotersteuer, die eine neue Kapitalsteuer darstellen würde, ab, da sie
die Innovations- und Produktivitätsentwicklung beeinträchtigen würde. Allgemein
werde der Bundesrat aber die Besteuerung von Maschinen im Rahmen seiner Antwort
auf das Postulat Reynard ansprechen. Folglich empfehle er das Postulat Mazzone zur
Ablehnung. In der Frühjahrssession folgte der Nationalrat dem bundesrätlichen
Vorschlag auf Ablehnung deutlich mit 134 zu 51 Stimmen. Sympathien fand der Vorstoss
bei den Grünen und der SP, deren Fraktionen ihm geschlossen zustimmten, sowie bei
zwei Mitgliedern der CVP. 29

POSTULAT
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

La conseillère nationale Samira Marti (ps, BL) a déposé un postulat demandant un
rapport sur l'ampleur de la soustraction d'impôt et de l'optimisation fiscale en Suisse.
Le postulat, datant de mars 2021, demande au Conseil fédéral de présenter un rapport
exposant l'ampleur de la soustraction d'impôt et de l'optimisation fiscale dues à des
personnes physiques ou morales en Suisse, et mettant également en lumière les
lacunes de contrôle et de la loi qui devraient être comblées. Le postulat souligne qu'en
2014, une estimation utilisant la méthode de Tax Research UK / Murphy évalue la
soustraction d'impôt en Suisse entre CHF 23,5 et 28,9 milliards. Une actualisation de
2019 estime que CHF 12 à 19 milliards échappaient au fisc en 2015. Toutefois, la
conseillère nationale met en garde contre les divergences de méthodes d'estimation,
qui ne permettent pas de tirer des conclusions claires. Finalement, le postulat
mentionne que lors des discussions sur le postulat 14.4239 Wermuth (ps, AG) en 2015,
l'ancienne ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf convenait qu'une évaluation
pour réduire les écarts dans les estimations de la soustraction d'impôt serait bénéfique
pour des décisions éclairées. À l'époque, le Conseil fédéral était prêt à mener cette
évaluation et à proposer des mesures.

Dans sa réponse au présent postulat, le Conseil fédéral indique que la soustraction
d'impôt implique la dissimulation ou la falsification des revenus ou des dépenses pour
payer moins d'impôts, tandis que la planification et l'évasion fiscale visent à optimiser
légalement la situation fiscale. Selon le Conseil fédéral, il est difficile de délimiter et
d'estimer ces activités, puisque les approches et les hypothèses méthodiques varient.
Le Conseil fédéral explique ensuite que les avoirs découverts dans les dénonciations
spontanées s'élèvent à environ CHF 71,4 milliards en Suisse à la fin de 2020 (bien que
ces chiffres soient partiels et proviennent d'estimations), que la lutte contre la
soustraction d'impôt est importante, et que l'échange international de renseignements
a été efficace à cet égard. Le Conseil fédéral propose finalement de rejeter le postulat
21.3359. L'examen de ce dernier n'ayant pas été achevé par le Conseil national dans un
délai de deux ans, le postulat a été classé en mars 2023. 30

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
LOUISE DROMPT
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Benedikt Würth (mitte, SO) forderte im März 2021 eine Bewertung der Modelle der
Gemeinschaftsbesteuerung mit Vollsplitting und der Individualbesteuerung und
gesellte sich damit zu einer Reihe von Forderungen zum Thema der Besteuerung der
natürlichen Personen. Der Fiskus dürfe keine Lebensformen bevorzugen oder
benachteiligen – heute würden jedoch Ehepaare und Personen in eingetragener
Partnerschaft gegenüber Konkubinatspaaren diskriminiert. Eine
Geschlechterdiskriminierung liege hingegen nicht vor, betonte er – und grenzte sich
damit implizit von Personen ab, welche die Individualbesteuerung als Massnahme zur
Gleichstellung der Geschlechter erachteten. Der Bundesrat solle für beide Modelle eine
Reihe von Fragen klären, etwa ob eine Erwerbspause eines Partners ohne steuerliche
Benachteiligung möglich sei, wie viele zusätzliche Steuererklärungen nötig würden,
welche Probleme eine Umstellung der Bundessteuern auf die Individualbesteuerung bei
Beibehaltung der Familienbesteuerung in den Kantonen mit sich bringen würde oder
inwiefern eine Umstellung der Individualbesteuerung beim Bund mit der
Harmonisierungspflicht von Bundes- und Staatssteuern kollidieren würde.
Da das Parlament in der Legislaturplanung 2019-2023 die Verabschiedung einer
Botschaft zur Einführung der Individualbesteuerung  geplant habe, werde der
Bundesrat eine Auslegeordnung zu verschiedenen entsprechenden Modellen
vornehmen und dabei auch die vom Postulat aufgeworfenen Fragen untersuchen,
schlug die Regierung in ihrer Stellungnahme vor. In der Sommersession 2021 nahm der
Ständerat das Postulat stillschweigend an. 31

POSTULAT
DATUM: 02.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2021 reichte Marianne Binder-Keller (mitte, AG) zwei Postulate ein (Po. 21.3189
und Po. 21.3190), mit denen sie einen Vergleich der Gemeinschaftsbesteuerung mit
Vollsplitting und der Individualbesteuerung hinsichtlich steuerlicher, bürokratischer
und vollzugstechnischer Aspekte forderte. So sollte der Bundesrat etwa zu den
Nachteilen der Individualbesteuerung hinsichtlich Abzügen, zur Anzahl zu verfassender
Steuererklärungen, zu den Problemen für die Kantone bei Umstellung auf Bundes-,
jedoch nicht auf Kantonsebene oder zur Missbrauchsgefahr durch die Streichung der
Solidarhaftung der Ehegatten Bericht erstatten. Das zweite Postulat forderte Auskunft
zur Stärke des Eingriffs «in die freie Wahl der Lebensformen» der zwei
Besteuerungsarten, zu ihren Folgen auf die Anerkennung der Familienarbeit sowie auf
die Möglichkeiten für Erwerbspausen. Der Bundesrat betonte, die Fragen der beiden
Motionen im Rahmen seiner Auslegeordnung zu verschiedenen Modellen der Ehe- und
Familienbesteuerung beantworten zu wollen, und empfahl das Postulat zur Annahme.
Beide Vorstösse wurden von Christa Markwalder (fdp, BE) in der Sommersession 2021
bekämpft, da sie sich an der «tendenziösen Fragestellung der Postulantin» zugunsten
des Vollsplittings störte. Zudem brauche es keine neuen Berichte – es gebe bereits
verschiedene neuere Studien dazu –, stattdessen müsse die Individualbesteuerung
endlich umgesetzt werden, wie Markwalder während der Beratung der Vorstösse in der
Herbstsession 2021 darlegte. Mit 97 zu 76 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive mit 103
zu 77 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnte der Nationalrat beide Postulate ab. Ein
ähnliches Postulat von Benedikt Würth (mitte, SG; Po. 21.3285) hatte der Ständerat in
der Sommersession 2021 angenommen. 32

POSTULAT
DATUM: 22.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2021 forderte Philipp Kutter (mitte, ZH) eine Wirkungsüberprüfung des
Steuerteils der STAF-Reform mithilfe der kantonalen Steuerdaten aus dem Jahr 2023.
Dabei forderte er eine separate Übersicht über die Einnahmeentwicklung aufgrund der
STAF-Reformwirkungen und aufgrund der konjunkturellen Entwicklung oder weiterer
Sonderfaktoren. Anschliessend sollte der entsprechende Bericht alle drei bis fünf Jahre
aktualisiert werden. Er nahm damit eine Forderung der Motion Rytz (gp, BE; Mo.
20.3892) wieder auf und erhoffte sich damit auch eine «fundierte
Entscheidungsgrundlage» für die OECD-Steuerreform. Stillschweigend nahm der
Nationalrat die Motion in der Wintersession 2021 an, nachdem auch der Bundesrat den
Vorstoss zur Annahme empfohlen hatte. 33

POSTULAT
DATUM: 17.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2020 forderte Jacques Bourgeois (fdp, FR) in einem Postulat eine Analyse der
Vor- und Nachteile der Einführung einer Mikrosteuer, der Chancen eines solchen
Projektes sowie der Auswirkungen auf Steuern und Wirtschaft. Der Bundesrat empfahl
das Postulat zur Ablehnung. Die Mikrosteuer stelle eine Art Finanztransaktionssteuer
dar, Transaktionssteuern verstössen jedoch unter anderem gegen das
Leistungsfähigkeitsprinzip. Zudem sei das Postulat unnötig, da der Bundesrat diese
Fragen bei einem allfälligen Zustandekommen der Mikrosteuerinitiative zu einem

POSTULAT
DATUM: 28.02.2022
ANJA HEIDELBERGER
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späteren Zeitpunkt sowieso klären werde. Ohne Begründung zog Bourgeois seinen
Vorstoss im Februar 2022 zurück. 34

Im Juni 2021 reichte Philippe Nantermod (fdp, VS) ein Postulat ein, mit dem er eine
Strategie zum Erhalt der Attraktivität der Schweiz im Rahmen der Bemühungen der
OECD für eine Mindeststeuer für Unternehmen verlangte. Eine allfällige Anpassung der
Gewinnsteuer soll demnach für die Unternehmen nicht zu einer Erhöhung der
Steuerbelastung führen, stattdessen sollen andere Steuern oder Abgaben wie
Sozialabgaben in der Höhe der durch die Mindeststeuer zusätzlich erhaltenen Beträge
reduziert werden. Der Bundesrat zeigte sich im Falle eines Zustandekommens des
entsprechenden OECD-Projekts bereit, entsprechende Massnahmen zu prüfen. Da das
Postulat jedoch im Oktober 2021 unter anderem von Samuel Bendahan (sp, VD)
bekämpft worden war, setzte sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2022 damit
auseinander. Bendahan erachtete es als unmöglich, das Postulat umzusetzen, zumal der
höhere Steuerbetrag nicht für jedes Unternehmen einzeln kompensiert werden könne.
Möglich sei höchstens eine durchschnittliche Kompensation des Steuerertrags über alle
Unternehmen hinweg. Zudem erinnerte er daran, dass die Bevölkerung für sämtliche
Steuersenkungen bei den Unternehmen aufkommen müsse. Finanzminister Maurer
nutzte die Gelegenheit, um den weiteren Ablauf des OECD-Projekts zu erläutern: So
werde man in Kürze einen Vernehmlassungsentwurf für eine Verfassungsrevision
vorlegen, welche dem Bundesrat die Kompetenz zu einer entsprechenden
Steuererhöhung erteilen soll. Anschliessend wolle man die Details in einer
Verordnungsänderung regeln und erst zum Schluss die Gesetzgebung anpassen. Im
Rahmen dieses Prozesses werde man sich auch mit den im Postulat Nantermod
gestellten Fragen auseinandersetzen. Mit 123 zu 65 Stimmen – Letztere stammten von
Mitgliedern der SP- und der Grünen-Fraktion – nahm der Nationalrat das Postulat an. 35

POSTULAT
DATUM: 01.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2022 legte der Bundesrat seine Botschaft zur Umsetzung der OECD/G20-
Mindeststeuer vor und erfüllte damit die Forderung des Postulats Nantermod (fdp, VS),
eine Strategie im Hinblick auf dieses länderübergreifende Projekt zu erstellen. Im
Rahmen der Botschaft beantragte der Bundesrat folglich die Abschreibung des
Postulats, in der Wintersession 2022 kam der Nationalrat dem Antrag stillschweigend
nach. 36

POSTULAT
DATUM: 01.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

Stillschweigend lehnte der Nationalrat ein Postulat Fiala (fdp, ZH) ab, das die
Ratifizierung des Änderungsprotokolls zum Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit
Deutschland von einer Lösung des deutsch-schweizerischen Fluglärmstreits abhängig
machen wollte. Die Grosse Kammer teilte die Befürchtung der Regierung, dass
zusätzliche Bedingungen das DBA gefährden und Neuverhandlungen notwendig machen
könnten. 37

POSTULAT
DATUM: 17.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Raumplanung und Wohnungswesen
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Wohnungsbau und -eigentum

Dass der Vorbezug von Vorsorgegeldern beim Erwerb von Wohneigentum zum
Eigenkapital gezählt werden kann und so der Vorsorgeschutz gemindert wird, erachtete
Ständerat Zanetti (sp, SO) als sozialpolitisch "nicht unproblematisch". Aus diesem
Grund beantragte er in einem Postulat, die Verordnung über die
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEFV) auf
Möglichkeiten zur Reduktion des Mindestrückzahlungsbetrags zu überprüfen. Dies
würde in erster Linie Personen mit geringem finanziellen Spielraum ermöglichen, den
vollen Vorsorgeschutz schneller wiederherzustellen. Der Mindestrückzahlungsbetrag
beläuft sich gemäss geltender Verordnung auf CHF 20'000. Wie auch der Bundesrat
stand die kleine Kammer dem Anliegen positiv gegenüber und überwies das Postulat in
der Sommersession 2014. 38

POSTULAT
DATUM: 13.06.2014
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen seines Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2017 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats Zanetti (sp, SO),
das einen Bericht über Möglichkeiten zur Reduktion des Mindestrückzahlungsbetrags
beim Erwerb von Wohneigentum gefordert hätte. Der Abschreibungsantrag erfolgte, da
per Oktober 2017 eine Änderung der Verordnung über die Wohneigentumsförderung in
Kraft getreten war, mit welcher der Mindestrückzahlungsbetrag bereits auf CHF 10'000
heruntergesetzt worden war. Der Ständerat folgte diesem Antrag und schrieb das
Geschäft in der Sommersession 2018 ab. 39

POSTULAT
DATUM: 12.06.2018
MARLÈNE GERBER

Umweltschutz

Klimapolitik

Hintergrund des Postulates «Reduzierte Bemessungsgrundlage bei
Geschäftsfahrzeugen mit 0g CO2/km im Betrieb» der UREK-NR war die Tatsache, dass
Elektroautos, die als Geschäftsfahrzeuge verwendet werden, gleich besteuert werden
wie Autos mit fossilem Antrieb. Aufgrund des hohen Anschaffungspreises von
Elektroautos habe dies eine starke Belastung durch Einkommenssteuern und
Sozialversicherungen zur Folge. Mit dem im September 2020 eingereichten Postulat
wurde der Bundesrat aufgefordert, in einem Bericht darzulegen, welche Auswirkungen
eine reduzierte Bemessungsgrundlage des Privatanteils für Inhaberinnen und Inhaber
von Geschäftsfahrzeugen mit klimaneutralem Antrieb hätte. 
Der Bundesrat erklärte sich bereit zu prüfen, ob eine differenziertere Bemessung
zugunsten von Elektroautos opportun sei.
Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2020 mit dem Geschäft. Er nahm das
Geschäft deutlich, mit 133 zu 48 Stimmen (bei einer Enthaltung), an und entschied
damit im Sinne der Mehrheit der Kommission und entgegen des Antrags Imark (svp, SO),
der die Ablehnung des Postulates gefordert hatte. Die ablehnenden Stimmen stammten
von 47 Mitgliedern der SVP-Fraktion und einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 40

POSTULAT
DATUM: 03.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Ende November 2022 publizierte der Bundesrat den Bericht «Reduzierte
Bemessungsgrundlage bei Geschäftsfahrzeugen mit 0g CO2/km im Betrieb» in
Erfüllung des gleichnamigen Postulats der UREK-NR. Im Bericht empfahl der Bundesrat,
bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Geschäftsautos nicht von der geltenden
einheitlichen Pauschale abzuweichen und somit keine reduzierte Bemessungsgrundlage
für Elektrofahrzeuge einzuführen. Er begründete seine ablehnende Haltung mit dem
Umstand, dass eine reduzierte Bemessungsgrundlage bei den Arbeitgebenden keine
wesentliche Wirkung bezüglich des Kaufentscheids für ein Elektroauto zeigen würde.
Zudem hätten sich auch die angehörten Arbeitgeberverbände und die Schweizerische
Steuerkonferenz kritisch bis ablehnend geäussert. 41

POSTULAT
DATUM: 23.11.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Da ihm die darin enthaltenen Forderungen zu weit gingen, lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) (Geschäft 00.418) ab, die eine breite
Anerkennung der gemeinnützigen Arbeit verlangte (bezahlter Urlaub, Weiterbildung,
System der sozialen Sicherheit, Steuerabzug für persönliche Auslagen). Hingegen nahm
er gegen den Antrag des Bundesrates, der auf den enormen administrativen Aufwand
verwies, knapp ein Postulat seiner WAK an, das die Regierung beauftragte, die
Schaffung gesetzlicher Rahmenbedingungen zu prüfen, damit Steuerabzüge für
Aufwendungen, die durch die Ausübung gemeinnütziger Arbeit entstehen, zugelassen
werden. 42

POSTULAT
DATUM: 20.06.2001
MARIANNE BENTELI

Arbeitnehmerschutz

Personen, die Temporärarbeit leisten, riskieren, beim Aufbau der Alterssicherung in
der beruflichen Vorsorge durch die Maschen zu fallen. Werden Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen für ein Beschäftigungsverhältnis von unter drei Monaten eingestellt,
so können sie von der beruflichen Vorsorge ausgeschlossen zu werden, auch wenn sie
regelmässig wiederbeschäftigt werden. Dieser Umstand bewog Robbiani (cvp, TI) den
Bundesrat mit einem Postulat zu ersuchen, in einem Bericht detailliert aufzuzeigen,
welche Auswirkungen die gegenwärtige Zunahme der Temporärarbeit und der
atypischen Arbeitsformen überhaupt auf die berufliche Vorsorge hat. Obgleich der
Bundesrat darauf hinwies, dass ein entsprechender Bericht (primär bezogen auf die
Kulturschaffenden) bereits in Arbeit sei, beantragte er dennoch Annahme des
Postulates, worauf dieses vom Nationalrat diskussionslos überwiesen wurde. 43

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Im September 2023 befasste sich der Nationalrat mit einem Postulat Trede (gp, BE),
welches den Titel «Fifa ohne Steuerprivilegien» trägt. Der Bundesrat solle die
notwendigen gesetzlichen Anpassungen vorlegen, inwiefern Vereine wie die Fifa, die
den Anforderungen für die Anerkennung als «gemeinnütziger Verein» nicht mehr
entsprächen, bei der Besteuerung wie gewinnorientierte Unternehmen behandelt
werden könnten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter empfahl den Vorstoss im Namen
des Bundesrats zur Ablehnung. Sie begründete diese Haltung mit dem
verfassungsrechtlichen Grundsatz der Rechtsgleichheit. 
Der Nationalrat lehnte das Geschäft mit 101 zu 76 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) ab.
Während die Fraktionen der Grünen und der SP geschlossen für das Postulat stimmten,
zeigte sich die GLP gespalten. Die bürgerlichen Fraktionen sprachen sich einstimmig
(SVP), mit Enthaltungen (FDP) und grossmehrheitlich (Mitte) gegen den Vorstoss aus. 44

POSTULAT
DATUM: 19.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Mit einem überwiesenen Postulat ersuchte Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) den Bundesrat, einen Bericht zur ökonomischen Effizienz des BVG
(Kapitaldeckungsverfahren) im Vergleich zur AHV (Umlageverfahren) ausarbeiten zu
lassen. Der Bericht soll insbesondere die langfristigen Folgen der Entwicklung der
Finanzmärkte und die Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
beleuchten. 45

POSTULAT
DATUM: 13.12.2002
MARIANNE BENTELI
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Ein Postulat Béglé (cvp, VD) forderte, alle Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der
AHV und der beruflichen Vorsorge jährlich über die voraussichtliche Höhe ihrer Rente
zu informieren. Die Auswirkungen von Entscheiden wie beruflichen Auszeiten oder
Teilzeitarbeit könnten so besser abgeschätzt werden. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung, da für die Berechnung insbesondere bei der AHV zentrale Elemente nicht in
einem Register erfasst seien und somit eine Prognose der Rentenhöhe aktuell nicht
möglich sei. Die Forderungen des Postulanten wären aus diesem Grund mit erheblichen
Kostenfolgen verbunden. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation in der
Herbstsession und lehnte den Vorstoss stillschweigend ab. 46

POSTULAT
DATUM: 30.09.2016
FLAVIA CARONI

Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Sozialwerke – konkret auf die AHV, die IV und
die berufliche Vorsorge – wollte Alex Kuprecht (svp, SZ) im Juni 2020 vom Bundesrat in
einem Postulat untersuchen lassen. Daten zu den «erschwerten wirtschaftlichen
Umständen» durch die Covid-19-Pandemie seien für die laufenden Reformprojekte in
den Sozialversicherungen wichtig, begründete er seinen Vorstoss. Zwar werde die ALV
durch die Übernahme der Kosten der Kurzarbeitsentschädigung durch den Bund nicht
ausserordentlich stark belastet, die Auswirkungen auf die übrigen Sozialwerke durch die
eingeschränkten Beitragsflüsse etwa durch Long Covid (insbesondere auf die IV und die
Pensionskassen) müssten jedoch untersucht werden, betonte Hannes Germann (svp,
SH), der das Postulat von Ratspräsident Kuprecht in der Frühjahrssession 2021
begründete. Nachdem auch Bundesrat Berset das Vorhaben unterstützt hatte, nahm
der Ständerat das Postulat stillschweigend an. 47

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im März 2019 forderte Peter Hegglin (cvp, ZG) in einem Postulat vom Bundesrat einen
Bericht über Lösungsvarianten zu AHV, Pensionskassen und Steuern, mit denen die
Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Regelrentenalters gefördert werden kann. Wegen
der steuerlichen Progression sei ein Rentenaufschub heute nur für die AHV, nicht aber
für die AHV-Beziehenden attraktiv, rechnete er vor. Massnahmen wie die Erhöhung des
Freibetrags und der damit einhergehenden Entlastung der Erwerbseinkommen von den
AHV-Beiträgen würden Personen im Regelrentenalter auch für die Arbeitgebenden und
den Schweizer Arbeitsmarkt interessant machen, erklärte Hegglin. Dadurch könnte die
in Kürze entstehende Beschäftigungslücke bekämpft werden. 
Auch der Bundesrat erklärte entsprechende Anreize für wichtig, betonte jedoch, dass
er diese bereits in der Vorlage zur AHV 21 vorgesehen habe und es daher keiner
weiteren Analyse bedürfe. 
In der Parlamentsdebatte zum Postulat in der Sommersession 2019 erwiderte Hegglin,
dass der Bundesrat diesen Aspekt zwar bezüglich der AHV, nicht aber bezüglich der
Pensionskassen und der Steuern behandle – Letzteres wolle er noch nicht einmal
prüfen. Um solche Gedanken anstellen zu können, solle das Postulat angenommen
werden, argumentierte er. Mit 26 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
diesem Aufruf und nahm das Postulat an. 48

POSTULAT
DATUM: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Ende 2021 verlangte die FDP.Liberale-Fraktion in einem Postulat eine Analyse der
Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge. Denn obwohl Ehepaare in
der AHV im Vergleich zu Konkubinatspaaren nur eine 150-prozentige statt einer 200-
prozentigen Altersrente erhielten, lägen ihre Einnahmen aus der Altersvorsorge etwa
aufgrund von Gutschriften oder Witwen-/Witwerrenten jährlich insgesamt CHF 400
Mio. höher als diejenigen der Konkubinatspaare. Folglich solle der Bundesrat in einem
Bericht aufzeigen, welche Vor- und Nachteile eine individuelle, vom Zivilstand
unabhängige Altersvorsorge für Verheiratete mit sich bringen würde und ein
entsprechendes Modell präsentieren, dessen Gesamtkosten die heutigen Kosten nicht
überstiegen. Einbeziehen solle er auch die Folgen eines Systemwechsels auf die
Gesellschaft und die anderen Sozialwerke. 
In der Frühjahrssession 2022 nahm der Nationalrat das Postulat stillschweigend an,
nachdem sich auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme für Annahme ausgesprochen
hatte. 49

POSTULAT
DATUM: 18.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Ergänzungsleistungen (EL)

Mittels eines Postulats wollte die SGK-NR im Oktober 2016 die Vorsorgesituation von
Selbständigerwerbenden analysieren lassen. Da für Selbständigerwerbende keine
Versicherungspflicht herrsche, bestünde für sie ein erhöhtes Risiko, aufgrund
ungenügender Vorsorge bereits ab ihrer Pensionierung Ergänzungsleistungen beziehen
zu müssen. Mithilfe dieses Postulats wollte die Kommission nun Klarheit bezüglich des
Ausmasses dieses Problems schaffen, das im Rahmen der EL-Revision zur Sprache
gekommen war. Insbesondere mögliche Vorsorgelücken, Versicherungsmodelle – zum
Beispiel ein BVG-Obligatorium – sowie die Auswirkungen auf die Ergänzungsleistungen
sollten untersucht werden. Der Bundesrat pflichtete der Kommission bei und empfahl
das Postulat zur Annahme. Eine Minderheit Brunner (svp, SG) lehnte den Vorstoss
jedoch ab, weil die Bundesverwaltung – wie in der Budgetdebatte deutlich geworden
sei – sparen müsse und eine solche Abklärung gemäss ihren eigenen Aussagen grossen
Aufwand mit sich bringen würde. Trotz dieses Einwandes nahm der Nationalrat das
Postulat mit 102 zu 72 Stimmen an. 50

POSTULAT
DATUM: 08.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Die rot-grüne Minderheit im Nationalrat möchte die Pensionskassengelder ebenfalls
zur Förderung des Wohnungsbaus heranziehen, allerdings nur in beschränktem Mass
und primär zur Gewährung von günstigen Hypothekardarlehen sowohl für
selbstbewohntes Eigentum als auch für den allgemeinen Wohnungsbau. In diese
Richtung zielten drei eingereichte Vorstösse (Mo. 90.479, Po. 90.790), von denen ein
Postulat Longet (sp, GE) im Berichtsjahr überwiesen wurde. Eine von Ständerat
Zimmerli (svp, BE) eingereichte Motion (Mo. 90.678) möchte ebenfalls einen Teil des
Vorsorgekapitals zumindest vorübergehend zur Entlastung des überhitzten
Hypothekarmarktes einsetzen. 51

POSTULAT
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Primär aus formalen Gründen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative
Cavadini (fdp, TI) (Pa.Iv. 88.240), welche als Übergangslösung eine sofortige
Herabsetzung der im OR festgehaltenen Fristen für den vor- und überobligatorischen
Bereich verlangte, keine Folge. Da er aber mit dem Initianten der Auffassung war, eine
rasche Verbesserung der Freizügigkeitsregelung sei dringend, überwies er ein Postulat
der vorberatenden Kommission, mit welchem der Bundesrat eingeladen wird, möglichst
rasch Bericht und Antrag für eine Revision des BVG und der OR-Artikel vorzulegen. 52

POSTULAT
DATUM: 27.09.1990
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Eggenberger (sp, BE) für eine an die Entwicklung der Reallöhne
angepasste Anhebung der sogenannten Altrenten des Bundespersonals wurde vom
Nationalrat diskussionslos überwiesen. 53

POSTULAT
DATUM: 21.06.1991
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Carobbio (sp, TI), welches den Bundesrat auffordert, die Lage selbständig
Erwerbender mit geringem Einkommen (Handwerker, Kulturschaffende usw.)
innerhalb der 2. Säule zu prüfen, wurde diskussionslos überwiesen. Carobbio erinnerte
daran, dass der Rat bereits 1987 ein ähnlichlautendes Postulat Morf (sp, ZH) überwiesen
hatte (Mo. 86.591), seither aber keine konkreten Schritte zur Lösung dieses Problems
erfolgt seien. 54

POSTULAT
DATUM: 21.06.1991
MARIANNE BENTELI

Die grosse Kammer verabschiedete - ohne es zu diskutieren - ein Postulat Deiss (cvp,
FR), welches den Bundesrat bittet, in der anstehenden BVG-Revision die Frage zu
prüfen, ob man für die Pensionskassen nicht zur reinen individuellen Äquivalenz
(Beitragsprimat) wechseln und die Solidaritätskomponente (Leistungsprimat) allein der
AHV zuordnen sollte. 55

POSTULAT
DATUM: 17.06.1994
MARIANNE BENTELI
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Die grosse Kammer hiess auch zwei Postulate Rechsteiner (sp, SG) gut, die den
Bundesrat ersuchen, einerseits die Anlagevorschriften der Pensionskassen im Bereich
der derivativen Finanzinstrumente zu überprüfen und andererseits sicherzustellen,
dass auch nicht direkte Erben (beispielsweise Konkubinatspartner) beim Tod des
Versicherten in den Genuss von BVG-Leistungen kommen (Po. 95.3412). 56

POSTULAT
DATUM: 21.12.1995
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Thür (gp, AG), welches den Bundesrat einladen wollte, einen Bericht zu
erstellen, der die Vor- und Nachteile einer freien Wahl der Pensionskasse unter
Aufrechterhaltung des Obligatoriums aufzeigt, wurde von Loeb (fdp, BE) bekämpft und
deshalb vorderhand der Diskussion entzogen. 57

POSTULAT
DATUM: 04.10.1996
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat seiner SGK, welches den Bundesrat auffordert,
die Verordnung zum BVG dahingehend zu ändern, dass nicht nur die in einer
Pensionskasse angelegten Gelder, sondern auch jene, die auf Freizügigkeitskonten
resp. -policen ruhen, zu einem Mindestsatz verzinst werden müssen. 58

POSTULAT
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Im Ständerat, der als erster im Rahmen der ordentlichen Herbstsession die verlangte
BVG-Sondersession abhielt, erklärte SGK-Präsident Frick (cvp, SZ), es gehe nun darum,
Klarheit zu schaffen und das erschütterte Vertrauen in die 2. Säule wieder herzustellen.
Die Antworten des Bundesrates auf vier parlamentarische Vorstösse (darunter drei aus
der SGK) wurden als teilweise befriedigend erachtet. Kritisiert wurde aber, dass der
Bundesrat mit seinem Vorgehen eine tiefe Vertrauenskrise ausgelöst und seine
Oberaufsicht zu wenig wahrgenommen habe. Mehrheitlich Einigkeit herrschte im Rat
darüber, dass es keine Alternative zu der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Zinssatzsenkung gebe, da die Pensionskassen nicht längerfristig mehr Zinsen
ausschütten könnten, als auf dem Markt zu erzielen seien. Einzig die beiden SP-
Abgeordneten Brunner (GE) und Studer (NE) setzen sich für die Beibehaltung des
bisherigen Mindestzinses ein. Die kleine Kammer überwies eine Empfehlung (02.3391)
betreffend der Festlegung des Mindestzinses sowie ein Postulat zur
Finanzmarktaufsicht. 59

POSTULAT
DATUM: 26.09.2002
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies zudem diskussionslos ein Postulat seiner SGK, das den
Bundesrat beauftragt, eine Abklärung betreffend mögliche Missbräuche bei der
Mitnahme von Vertragsdeckungskapitalien in der beruflichen Vorsorge im Lichte von
aussergewöhnlichen Zinsänderungen vorzunehmen. Dabei sollen Lösungswege
aufgezeigt werden, welche einerseits die Mobilität von Pensionskassen nicht behindern,
andererseits die Solvenz von Lebensversicherungen und die Ansprüche der
zurückbleibenden Versicherten nicht beeinträchtigen. 60

POSTULAT
DATUM: 07.10.2005
MARIANNE BENTELI

Nationalrat Kaufmann (svp, ZH) hatte 2004 eine parlamentarische Initiative (04.488)
eingereicht, welche eine neue Regelung der 1. BVG-Revision korrigieren wollte. Die
kritisierte Bestimmung legt fest, dass die Versicherer den Risikoabschlag
(Rückkaufkosten) bei Vertragsauflösung nur noch dann geltend machen dürfen, wenn
der Vertrag weniger als fünf Jahre gedauert hat. Gemäss Kaufmann kann diese Regelung
im Fall eines starken Zinsanstiegs zu grossen Solvenzproblemen bei den
Versicherungsgesellschaften führen. Bei der Beratung dieser Initiative beschloss die
SGK-NR einstimmig ein Kommissionspostulat, das vom Bundesrat einen Bericht
verlangt, der die Problematik breit ausleuchtet und rechtliche Lösungen vorschlägt.
Nachdem Kaufmann seine Initiative zurückgezogen hatte, wurde das Postulat
stillschweigend überwiesen. 61

POSTULAT
DATUM: 07.10.2005
MARIANNE BENTELI

Spätestens seit den Diskussionen um den so genannten Rentenklau sind im Bereich der
beruflichen Vorsorge die Forderungen nach mehr Transparenz bei den Formen und
Performances der Anlagen der Sammelstiftungen, die oft von privaten
Lebensversicherungsgesellschaften geführt werden, nicht mehr verstummt. Mit der
vom Bundesrat in die Wege geleiteten weiteren Senkung des
Mindestumwandlungssatzes wurden die Stimmen aus dem linken und
gewerkschaftlichen Lager immer lauter, die als Gegenstück zur Senkung eine

POSTULAT
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI
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nachvollziehbare Offenlegung der Finanzen der Kollektivversicherungen verlangen.
Insbesondere wurde den privaten Versicherungsgesellschaften immer wieder
unterstellt, sie würden die Ergebnisse der Anlagen des BVG-Kollektivvermögens zu
niedrig ausweisen, um mit den erzielten Gewinnen eine Quersubventionierung der für
sie attraktiveren Einzellebensversicherungen vorzunehmen. Mit Zustimmung des
Bundesrates, der auf bereits laufende Arbeiten verwies, wurde ein Postulat Robbiani
(cvp, TI) angenommen, welches einen Grundlagenbericht zum Öffentlichkeitsprinzip bei
der Verwaltung der BVG-Gelder verlangt.

Siehe dazu eine Interpellation im Ständerat (06.3883) und zwei im Plenum des
Nationalrats noch nicht behandelte Interpellationen (06.3644 und 06.3719) der SP-
Fraktion. Ende August verabschiedete der Bundesrat einen Bericht zur
Überschussverteilung in der Beruflichen Vorsorge, der zum Schluss kam, dass sich die
Transparenz seit der BVG-Revision 2004 verbessert hat. 62

Der Nationalrat überwies ein Postulat Robbiani (cvp, TI), das den Bundesrat um einen
Bericht ersucht zur versicherungsrechtlichen Problematik von Personen, welche
Temporärarbeit leisten. Werden Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen für ein
Beschäftigungsverhältnis von unter drei Monaten eingestellt, so riskieren sie, von der
beruflichen Vorsorge ausgeschlossen zu werden, auch wenn sie regelmässig
wiederbeschäftigt werden. 63

POSTULAT
DATUM: 05.10.2007
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Parmelin (svp, VD) forderte, dass dem Parlament jeweils alle fünf Jahre
(nicht wie bisher alle zehn Jahre) ein Bericht über die Festlegung des
Umwandlungssatzes vorgelegt wird, damit jeweils die bestmögliche Sicht auf den
aktuellen Stand der Dinge gegeben sei. Nach Ansicht des Bundesrates sprach nichts
dagegen, dass dieser Bericht alle fünf Jahre vorgelegt wird. Er beantragte daher die
Annahme des Postulates. Dem folgte auch der Nationalrat. 64

POSTULAT
DATUM: 18.06.2010
LUZIUS MEYER

Der Ständerat überwies ein Postulat Fetz (sp, BS), welches den Bundesrat beauftragt zu
prüfen, wie die berufliche Vorsorge von Arbeitnehmenden in Berufen mit
typischerweise mehreren Arbeitgebern verbessert werden kann. Angesichts von
Veränderungen in der Arbeitswelt gebe es immer mehr Berufsgruppen, deren
Angehörige üblicherweise in mehreren gleichwertigen Anstellungsverhältnissen stehen.
Für diese Versicherten erweise sich die Unterscheidung zwischen Haupterwerb und
nicht versichertem Nebenerwerb im BVG als nicht zweckmässig, was zu einer
Unterversicherung führen könne. 65

POSTULAT
DATUM: 01.06.2012
FLAVIA CARONI

Diskussionslos überwies die grosse Kammer ein Postulat der BDP-Fraktion, das darauf
abzielt, die Altersgrenze zum Beginn der Einzahlung in die Pensionskasse von aktuell 25
auf 18 Jahre oder auf den Abschluss der Erstausbildung vorzuverlegen. Damit solle,
insbesondere vor dem Hintergrund der tiefen Zinsen und der Bevölkerungsalterung, ein
Beitrag zur Sicherung der zweiten Säule geleistet werden. 66

POSTULAT
DATUM: 14.12.2012
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat überwies ohne Diskussion ein Postulat seiner SGK mit dem Auftrag an
den Bundesrat, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation
Selbstständigerwerbender in der beruflichen Vorsorge aufzuzeigen. 67

POSTULAT
DATUM: 20.03.2013
FLAVIA CARONI

Die grosse Kammer überwies diskussionslos ein Postulat der BDP-Fraktion mit dem
Auftrag, Infrastrukturfinanzierung (Public Private Partnership) als neue Anlageklasse für
Pensionskassen und andere institutionelle Anleger zu prüfen. 68

POSTULAT
DATUM: 22.03.2013
FLAVIA CARONI
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Der Ständerat überwies in der Herbstsession ein Postulat Gutzwiller (fdp, ZH) im
Zusammenhang mit der Altersvorsorge 2020. Es fordert das Aufzeigen von
Möglichkeiten einer dezentralen Finanzierung der Übergangsgeneration bei der
Senkung des Mindestumwandlungssatzes, d.h. innerhalb der bestehenden
Vorsorgeeinrichtungen. Der Bundesrat hatte für die Abfederung der Absenkung für
ältere Arbeitnehmende ursprünglich eine zentrale Finanzierung über die AHV oder den
BVG-Sicherheitsfonds vorgesehen. Der Postulant befürchtet, eine so vorgenommene
Umverteilung könnte sich längerfristig in der beruflichen Vorsorge etablieren, was
unerwünscht sei. Die Erarbeitung von Lösungen zwischen den jeweiligen Sozialpartnern
und ihren Kassen habe sich dagegen bereits bei der schrittweisen Senkung des
Mindestumwandlungssatzes auf 6,8% seit 2005 bewährt. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung des Postulats mit den Argumenten, nicht alle Vorsorgeeinrichtungen,
insbesondere nicht jene mit einer ungünstigen Altersstruktur, würden für eine
dezentrale Finanzierung aufkommen können. Inzwischen sei ohnehin ein Entscheid für
eine Lösung mit dem BVG-Sicherheitsfonds und gegen den Einbezug der AHV gefallen,
womit die befürchtete Vermischung der Säulen und ihrer Finanzierungsprinzipien nicht
mehr bestehe. Zudem könnten die Vorschläge des Postulates, welche sich gegen die
Umsetzung der vom Bundesrat bereits verabschiedeten Reform richten, gar nicht mehr
berücksichtig werden. Der Rat widersetzte sich diesem Antrag ohne Debatte und
überwies das Postulat mit 27 zu 8 Stimmen. 69

POSTULAT
DATUM: 19.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat überwies diskussionslos ein Postulat der CVP/EVP-Fraktion zwecks
Untersuchung der Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels auf die Pensionskassen.
Es soll geprüft werden, welche Wirkungen der Vorbezug von Altersguthaben zum Erwerb
von Wohneigentum und die hohe Scheidungsrate mit der entsprechenden Teilung von
BVG-Guthaben zukünftig auf die Institutionen der zweiten Säule entfalten werden. 70

POSTULAT
DATUM: 27.09.2013
FLAVIA CARONI

Der Ständerat überwies ohne Diskussion ein Postulat Egerszegi (fdp, AG), das den
Bundesrat beauftragt, einen Bericht über die Auswirkungen der Senkung des
Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge auf die Versicherten zu
verfassen. 71

POSTULAT
DATUM: 12.12.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat überwies diskussionslos ein Postulat Vitali (fdp, LU) zu den alters- und
geschlechtsabhängigen BVG-Sparbeiträgen. Die Regierung wird damit beauftragt zu
prüfen, wie sich deren Bemessung an die veränderten gesellschaftlichen
Begebenheiten anpassen liesse, insbesondere um eine Benachteiligung älterer
Beitragszahlender in Zukunft zu vermeiden. 72

POSTULAT
DATUM: 14.12.2013
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat überwies in der Sommersession mit einer grossen Mehrheit von 180 Ja-
Stimmen ein Postulat Vitali (fdp, LU) mit dem Auftrag an den Bundesrat, im Rahmen des
BVG Möglichkeiten zur Verbesserung der Vergleichbarkeit der Deckungsgrade
zwischen den Vorsorgeeinrichtungen zu prüfen. Dabei sollte das Ausweisen einer
Kennzahl oder ein Ampelsystem erwogen werden. Zusätzliche Transparenz sei
angesichts des schwindenden Vertrauens in die Pensionskassen unabdingbar, so die
Argumentation. Der Bundesrat hatte sich gegen den Vorstoss ausgesprochen:
Angesichts der Unterschiedlichkeit der Vorsorgeeinrichtungen sei ein Vergleich mittels
Index kaum zu bewerkstelligen und liefere zwangsweise inadäquate Ergebnisse. 73

POSTULAT
DATUM: 17.06.2014
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession 2014 befasste sich der Nationalrat mit einem Postulat Grossen
(glp, BE) mit dem Titel „Pensionskassengeld verschwenden und dann
Ergänzungsleistungen beziehen?". Der Vorstoss beauftragt den Bundesrat, zu prüfen,
wie ein Fehlanreiz im Bereich der beruflichen Vorsorge behoben werden kann: Manche
Versicherte beziehen anstelle einer Rente ihr gesamtes Pensionskassenkapital beim
Zeitpunkt ihrer Pensionierung, verbrauchen dieses rasch und sind in der Folge auf
Ergänzungsleistungen zu ihrer AHV-Rente angewiesen. In der Begründung gab der
Postulant an, manche Versicherte würden ihre Guthaben regelrecht verprassen. Auch
sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Staat den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern bis zu deren Pensionierung das Sparen vorschreibe, da sie sich sonst
ungenügend auf das Alter vorbereiten würden, sie bei der Pensionierung mit der
Ausbezahlung des Kapitals anstelle einer Rente aber aus dieser Pflicht entlasse. Der

POSTULAT
DATUM: 26.09.2014
FLAVIA CARONI
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Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Dem folgte der Nationalrat
diskussionslos. 74

In der Frühjahrssession 2015 gelangte ein Postulat der FDP-Libralen Fraktion in den
Nationalrat, das die finanzielle Stabilität und Planbarkeit der obligatorischen zweiten
Säule sicherstellen will. Zu diesem Zweck wurde der Bundesrat beauftragt, aufzuzeigen,
wie eine Entpolitisierung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge
erreicht, deren finanzielle Stabilität damit abgesichert, und dennoch dem
Sicherheitsbedürfnis der Versicherten Rechnung getragen und der Renteneintritt
planbar werden kann. Der Mindestumwandlungssatz müsse nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen und nicht aufgrund politischer
Überlegungen festgelegt werden, so die Begründung. Unter anderem soll die
Einrichtung einer unabhängigen Instanz zur Festlegung des Mindestumwandlungssatzes
geprüft werden, aber auch eine regelmässige Neufestlegung durch den Bundesrat mit
dem Auftrag, keine im System nicht gewollten Umverteilungen mehr zuzulassen. Für die
bessere Planbarkeit des Renteneintritts schlugen die Postulanten einen im Voraus
bekanntzugebenden jahrgangsabhängigen Mindestumwandlungssatz vor, oder aber ein
variables Rentensystem mit einem fixen und einem marktabhängigen Anteil. Der
Bundesrat stellte sich gegen den Vorstoss und führte aus, die Festlegung des
Mindestumwandlungssatzes durch eine unabhängige Instanz laufe den Bemühungen im
Zuge der geplanten Reform der Altersvorsorge 2020 zuwider, das Leistungsniveau in
der Altersvorsorge zu erhalten. Dem folgte die grosse Kammer nicht und nahm das
Postulat mit 122 zu 50 Stimmen an. Nur die Ratslinke sprach sich dagegen aus. 75

POSTULAT
DATUM: 05.03.2015
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Reform der Altersvorsorge 2020 wurde das Postulat Egerszegi (fdp, AG)
zur Senkung des Mindestumwandlungssatzes abgeschrieben. 76

POSTULAT
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Beratungen zur Reform der Altersvorsorge schrieb die kleine Kammer in
der Herbstsession 2015 ein Postulat Gutzwiller (fdp, ZH) für eine dezentrale
Finanzierung der Übergangsgeneration in der beruflichen Vorsorge ab. 77

POSTULAT
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Beratungen zur Reform der Altersvorsorge 2020 schrieb der Ständerat
ein Postulat Fetz (sp, BS) zur beruflichen Vorsorge von Arbeitnehmenden in Berufen
mit typischerweise mehreren Arbeitgebern ab. 78

POSTULAT
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat lehnte in der Wintersession 2015 diskussionslos ein Postulat Schelbert
(gps, LU) ab, das den Einfluss der zweiten Säule auf die Anstellungspraxis bei Personen
über 50 Jahren abklären wollte. Dem Vorstoss lag die Vermutung zugrunde, dass die
gesetzliche Beitragsskala der beruflichen Vorsorge, welche mit dem Alter zunehmende
Beiträge vorsieht, es Arbeitnehmenden über 50 oder 55 Jahren erschwert, nach einem
Stellenverlust erneut eine Anstellung zu finden. Der Bundesrat wies in seiner
Stellungnahme darauf hin, dass eine kurz zuvor veröffentlichte Erhebung das Anliegen
des Postulats grösstenteils abdecke. 79

POSTULAT
DATUM: 18.12.2015
FLAVIA CARONI

Ein Postulat Heim (sp, SO) fragte, welche Auswirkung die Provisionen und Courtagen,
welche für die Vermittlung von Kundinnen und Kunden in der beruflichen Vorsorge
bezahlt werden, auf die Versicherten und die Arbeitgeber haben, in welchen Formen
und in welchem Ausmass das Phänomen auftrete und wie allenfalls die Aufsicht und
Regulierung verbessert werden könnte. Entsprechende Zahlungen sind untersagt,
scheinen aber üblich zu sein, so die Begründung. Dies führe letztlich zu
Renteneinbussen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Nachdem der
Vorstoss im September 2014 durch Nationalrat Stahl (svp, ZH) bekämpft und die
Behandlung verschoben worden war, gelangte er im Juni 2016 in den Nationalrat, wo er
jedoch ohne Debatte mit 127 zu 54 Stimmen abgelehnt wurde. 80

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
FLAVIA CARONI
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Im Rahmen der Beratungen zur Altersvorsorge 2020 schrieb der Nationalrat in der
Herbstsession 2016 ein Postulat der SGK-NR zur Situation Selbstständigerwerbender in
der beruflichen Vorsorge ab. 81

POSTULAT
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

Der Nationalrat beschloss in der Herbstsession 2016, ein Postulat der BDP-Fraktion aus
dem Jahr 2012 für eine Änderung der Altersgrenze zum Beginn der Einzahlung in die
Pensionskasse abzuschreiben. Die Abschreibung fand im Rahmen der Beratungen zur
Reform der Altersvorsorge 2020 statt. 82

POSTULAT
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

Ein Postulat Vitali (fdp, LU), das einen Bericht zu alters- und geschlechtsabhängigen
BVG-Sparbeiträgen verlangt hatte, wurde im Rahmen der Beratungen zur Reform der
Altersvorsorge 2020 abgeschrieben. 83

POSTULAT
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

In der Herbstsession 2016 beschloss der Nationalrat im Rahmen der Beratungen zur
Reform der Altersvorsorge 2020, ein Postulat Parmelin (svp, VD) aus dem Jahr 2010, das
einen Bericht über die Festlegung des Umwandlungssatzes verlangt hatte,
abzuschreiben. 84

POSTULAT
DATUM: 29.09.2016
FLAVIA CARONI

Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, die seit Anfang 2012 die
Aufsicht über die zweite Säule koordiniert, hatte in einem Weisungsentwurf neue
Anforderungen an die Revisionsstellen festgehalten, welche nach Ansicht von
Ständerat Ettlin (cvp, OW) die ihr übertragenen Regulierungskompetenzen
überschreiten und massiv in den Markt der Pensionskassenprüfung eingreifen. Er
forderte deshalb in einem Postulat den Bundesrat auf, zu überprüfen, ob die OAK
angewiesen werden soll, keine entsprechende Weisung herauszugeben, und ob ihre
Regulierungskompetenz allenfalls einzuschränken wäre. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulats. Im Plenum argumentierte der Postulant, es gelte zu verhindern,
dass sogenanntes Soft Law geschaffen werde, also marktbeeinflussende Weisungen,
welche nicht durch den Gesetzgeber erlassen wurden. Bundesrat Berset wies darauf
hin, dass die OAK als unabhängige Instanz nicht dem Bundesrat unterstellt ist und eine
Veränderung ihrer Kompetenzen daher eine Gesetzesänderung bedingen würde. Er
stimmte jedoch der Ansicht zu, die Situation in der Aufsicht über die berufliche
Vorsorge sei komplizierter geworden und nicht mehr zufriedenstellend, weshalb eine
entsprechende Überprüfung Sinn mache. Der Ständerat folgte diesem Votum und
überwies den Vorstoss. 85

POSTULAT
DATUM: 06.12.2016
FLAVIA CARONI

Der Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, wie für Personen, die Care-Arbeit
leisten, eine angemessene Deckung in der beruflichen Vorsorge erreicht werden kann.
Dies forderte ein Postulat von Nationalrat Müller-Altermatt (cvp, SO). Insbesondere solle
geklärt werden, wie der Arbeitgeber-Anteil durch eine alternative Quelle getragen
werden könnte, zum Beispiel durch einen staatlichen Sicherheitsfonds. Das Instrument
könnte auf Vorschlag des Postulanten bei einer Reduktion des Arbeitspensums um
mindestens 20 Stellenprozente zwecks Care-Arbeit bei einer gleichzeitigen
Weiterbeschäftigung im Rahmen von mindestens 60% zum Tragen kommen. Der
Bundesrat solle auch Möglichkeiten zum Nachweis der Care-Tätigkeit eruieren, zum
Beispiel unter Einbezug der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes. In der
Begründung war zu lesen, die Betreuung durch Angehörige sei nicht nur am
angenehmsten für die Pflegebedürftigen, sondern oft auch die effizienteste und
kostengünstigste Möglichkeit. Eine dafür notwendige Reduktion des Arbeitspensums
werde jedoch oft gerade aufgrund der daraus entstehenden Lücken in der
Altersvorsorge vermieden. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Dem
folgte der Nationalrat in der Wintersession 2016 stillschweigend. 86

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
FLAVIA CARONI
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In seiner Botschaft zur EL-Revision empfahl der Bundesrat die Abschreibung des
Postulats Grossen (glp, BE) «Pensionskassengeld verschwenden und dann
Ergänzungsleistungen beziehen?». Der Bundesrat hatte diesbezüglich in der EL-
Revision vorgeschlagen, die Möglichkeit zum (Teil-)Bezug des Pensionskassengeldes zu
streichen, was beim Ständerat, nicht aber beim Nationalrat auf Zustimmung stiess. Der
Nationalrat wollte stattdessen den Kapitalbezug weiterhin erlauben, aber die EL bei
teilweisem oder vollständigem Kapitalbezug um 10 Prozent kürzen. Am Schluss einigten
sich die beiden Räte jedoch darauf, sowohl bei den Bezugsmöglichkeiten als auch bei
den EL nach Kapitalbezug auf eine Verschärfung zu verzichten. Zum Zeitpunkt dieser
Einigung im März 2019 hatten Stände- und Nationalrat das Postulat Grossen jedoch
bereits abgeschrieben. 87

POSTULAT
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2016 publizierte der Bundesrat die von einem Postulat der CVP-Fraktion
verlangte Untersuchung der Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels auf die
Pensionskassen. Diese war Teil der Botschaft zur EL-Reform, in der es auch um die
Frage ging, ob Kapitalbezüge der Gelder der beruflichen Vorsorge weiterhin möglich
sein sollen. Dabei stellte der Bundesrat fest, dass die Vorbezüge von
Pensionskassengeldern im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF) seit 2005
insgesamt stabil seien. Fast 58 Prozent der Befragten hätten Vorsorgegelder der 2. und
3. Säule für die Finanzierung ihres Wohneigentums aufgewendet. Das
Kapitaldeckungsverfahren sei dadurch nicht gefährdet, zumal die Pensionskassen die
künftigen Vorsorgeleistungen der Betroffenen um das entsprechende Guthaben
kürzten, ausser sie bezahlten den bezogenen Betrag zurück. 
Auch die Summe der Auszahlungen aufgrund von Scheidungen sei stabil, berichtete der
Bundesrat. Sie liege jährlich bei rund CHF 0.7 Mrd.; bei einem Gesamtvermögen von
CHF 885 Mrd. (im Jahr 2014, dem letzten im Bericht untersuchten Jahr) sei dies weniger
als 1 Promille des Gesamtvermögens. Die Übertragung von Vorsorgekapital von einem
Ex-Gatten auf den anderen sei für die Pensionskassen zudem kostenneutral, die
Vorsorgeeinrichtungen erlitten dadurch also keinen finanziellen Verlust.
Zusammenfassend seien also weder WEF-Vorbezüge noch Scheidungen gefährlich für
das Kapitaldeckungsverfahren, wurde im Bericht betont. Stillschweigend sprach sich
der Nationalrat im März 2018 für die Abschreibung des Postulats aus. 88

POSTULAT
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Mit Erscheinen des Berichts zum Weisungsentwurf der OAK BV an die Revisionsstellen
Ende 2018 erachtete der Bundesrat das Postulat Ettlin (cvp, OW) als erfüllt und
beantragte in seinem Bericht über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte
2018 die Abschreibung des Postulats. Stillschweigend stimmte der Ständerat der
Abschreibung im Juni 2019 zu. 89

POSTULAT
DATUM: 06.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 lehnte der Nationalrat ein Postulat von Erich Hess (svp, BE)
stillschweigend und diskussionslos ab, mit dem er die Prüfung von altersunabhängigen
BVG-Beiträgen forderte. Dass die Beiträge für Personen über 55 Jahren um 11
Prozentpunkte höher lägen als für Personen bis 34 Jahren, erschwere älteren Personen
die Jobsuche stark, kritisierte Hess und forderte entsprechend ein Modell wie in der
Gastrobranche mit gleich hohen Beiträgen. Mit Verweis auf die aktuelle
Pensionskassenreform, in der die Abstufung vereinfacht und abgeflacht werden soll,
hatte der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung empfohlen. 90

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2021 reichte Melanie Mettler (glp, BE; Po. 21.3877) ein Postulat für eine
Evaluation der Strukturreform BVG, die zwischen 2007 und 2011 erarbeitet worden
war, ein. Die Postulantin verlangte eine Evaluation durch eine unabhängige
Expertinnen- und Expertenkommission unter anderem zur Frage, ob es einer
Weiterentwicklung der Reform bedürfe. Die Reform hatte eine Stärkung,
Weiterentwicklung und Vereinheitlichung der Aufsicht zum Ziel. Aufgrund der
Beschleunigung des Konzentrationsprozesses bei der beruflichen Vorsorge und des
Anstiegs der Bilanzsumme seien eine Evaluation sowie ein Ausblick angebracht. Nur
wenige Tage später reichte die SGK-NR ein wortgleiches Postulat (Po. 21.3968) ein, das
eine Kommissionsminderheit de Courten (svp, BL) jedoch zur Ablehnung empfahl. Der
Bundesrat befürwortete beide Vorstösse. 
In der Herbstsession 2021 behandelte der Nationalrat zuerst das Kommissionspostulat.
Thomas De Courten begründete den Antrag auf Ablehnung damit, dass der Bundesrat

POSTULAT
DATUM: 01.10.2021
ANJA HEIDELBERGER
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die entsprechenden Informationen in den Botschaften zur AHV 21, zum BVG 21 und zur
Modernisierung der Aufsicht bereits aufgearbeitet habe und dass man die Verwaltung
nun an diesen Revision arbeiten lassen solle. Mit 128 zu 50 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) nahm der Nationalrat das Kommissionspostulat an. Die ablehnenden
Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und von einer
Minderheit der FDP.Liberalen-Fraktion. Einige Tage später stimmte der Nationalrat
stillschweigend auch der Annahme des Postulats Mettler zu. 91

Mit einem im September 2023 eingereichten Postulat forderte Thomas Rechsteiner
(mitte, AI) den Bundesrat auf, einen Bericht darüber zu erstellen, wie die Situation von
Mehrfachbeschäftigten in der zweiten Säule verbessert werden kann. Der Mitte-
Nationalrat sah einen Missstand bei Arbeitnehmenden, die für mehrere Arbeitgebende
tätig sind, aber bei keinem die Eintrittsschwelle für die berufliche Versorge erreichen.
Im Rahmen der BVG-Reform (BRG. 20.089) sei zwar die Eintrittsschwelle für die zweite
Säule gesenkt worden, jedoch sei das Anliegen nach einer Versicherungspflicht für
Mehrfachbeschäftigte ungehört geblieben, so Rechsteiner. In Anbetracht der
zunehmenden Relevanz von Teilzeitbeschäftigung und ähnlichen Modellen im Schweizer
Arbeitsmarkt gelte es, die berufliche Vorsorge in solchen Fällen sicherzustellen. Der
Bundesrat beantragte, das Postulat anzunehmen, woraufhin es vom Nationalrat in der
Wintersession 2023 stillschweigend und diskussionslos überwiesen wurde. 92

POSTULAT
DATUM: 28.09.2023
NIC TÖNY

Private Vorsorge

Die grosse Kammer nahm ein Postulat ihrer WAK an, welches den Bundesrat beauftragt,
einen Bericht über die Über- und Unterbesteuerung der privaten Altersvorsorge
vorzulegen. Insbesondere soll er aufzeigen, welche steuerlichen Effekte beim Bezug
von Pensionskassen-Geldern oder Säule-3a-Geldern und anschliessender Umwandlung
in eine Leibrente eintreten. Im Weiteren soll er die künftige steuerliche Behandlung von
Schweizer Grenzgängern, die zwar in der Schweiz wohnen, aber im grenznahen Ausland
besteuert werden, in Bezug auf die Säulen 3a und 3b aufzeigen. 93

POSTULAT
DATUM: 01.10.2007
MARIANNE BENTELI

Krankenversicherung

Ein Postulat Loeb (fdp, BE), welches den Bundesrat bat, die Schweizer Haushaltungen
umfassend über das neue KVG zu orientieren, ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH),
das den Bundesrat ersuchte zu prüfen, ob bei der direkten Bundessteuer die Maxima
für den Abzug von Krankenkassenprämien nicht entsprechend dem Anstieg der
Prämien angehoben werden sollten (Po. 97.3162), sowie ein Postulat Schmid (svp, BE)
für eine Prämienbefreiung während längerer Militärdienstzeiten (Po. 97.3348) wurden
ohne Opposition überwiesen. 94

POSTULAT
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies einen Teil eines Postulats Nordmann (sp, VD), welcher vom
Bundesrat einen Bericht über die Probleme der Koordination zwischen den
Taggeldversicherungen und den Regelungen für Invalidität der ersten und zweiten
Säule fordert. Er folgte jedoch dem Bundesrat dahingehend, dass er den grösseren Teil
des Postulats, welcher zu seiner Beantwortung eine umfassende Datenerhebung zur
Krankentaggeldversicherung erfordert hätte, aus personaltechnischen und finanziellen
Gründen strich. 95

POSTULAT
DATUM: 31.12.2012
FLAVIA CARONI
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

Ein überwiesenes Postulat Bühlmann (gp, LU) bat den Bundesrat, bei der 1. Revision des
Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge Lösungen zur Gleichstellung von
ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften zu unterbreiten. 96

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

En avril 2014, la CER-CN avait déposé un postulat demandant des éclaircissements sur
les manières de soutenir financièrement ou d'alléger fiscalement les familles avec
enfants. Accepté en mai de la même année, le postulat a abouti par la publication d'un
rapport en mai de l'année suivante.

Dans ce texte il est question d'étudier la faisabilité du passage de l'imposition selon la
capacité économique subjective à une imposition selon la capacité économique
objective des familles, c'est-à-dire de renoncer à prendre en compte les frais liés aux
enfants dans le calcul et adopter une allocation familiale relevant du droit des
assurances sociales. Pour ce faire, il est nécessaire de compenser la suppression de la
déduction pour frais de garde des enfants par des tiers, en mettant en place une
subvention pour l'accueil extrafamilial. Le rapport explore quatre pistes de réforme.
Premièrement, une nouvelle assurance en matière d'allocations familiales: les frais liés
aux enfants seraient couverts par une nouvelle assurance, et versés chaque mois, non
plus via l'employeur, mais par une autorité faisant partie de l'administration fédérale.
Deuxièmement, un système d'allocations familiales comme l'actuel, lié à des crédits
d'impôts: le système d'allocations ne changerait pas, mais les recettes fiscales
supplémentaires de la Confédération et des cantons qu'entraînerait la suppression des
déductions liées aux enfants et du barème parental seraient restituées aux
contribuables qui ont des enfants au moyen de crédits d'impôts fixes. Troisièmement,
de nouvelles allocations familiales: les recettes fiscales supplémentaires de la
Confédération seraient reversées à un nouveau fonds de compensation suisse. Ce
fonds répartirait les nouveaux moyens financiers disponibles entre les caisses de
compensation familiale existantes selon une clé; une fois par an, ces caisses verseraient
les allocations familiales. Quatrièmement, un système d'allocations familiales lié à une
réduction ou à la gratuité des primes de l'assurance-maladie par enfant serait établi.
Si lors d'un passage à l'imposition selon la capacité objective est réalisée, il convient
d'alléger la charge fiscale des parents d'une autre manière et d'introduire une
subvention pour l'accueil extrafamilial des enfants, sous forme par exemple de bons de
garde pour les familles qui ont des enfants, ou un crédit d'impôt supplémentaire.
Une première analyse de ces différentes pistes montre qu'elles nécessitent
d'importants changements, dont parfois une modification de la Constitution, et
qu'elles peuvent avoir des effets considérables sur les différents acteurs du domaine
du droit des assurances sociales. La poursuite ou non du projet dépend de son
appréciation politique. Le rapport estime que ce nouveau système allège la charge des
parents à faibles revenus au détriment des parents à revenus élevés. Le rapport conclut
sur l'importance d'une analyse plus approfondie de chacune des pistes de réforme, et
ne voit la possibilité de l'avènement d'un projet de loi qu'à moyen terme. 97

POSTULAT
DATUM: 27.05.2015
SOPHIE GUIGNARD

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Mit 76 zu 28 Stimmen nahm der Nationalrat ein Postulat Carobbio (sp, TI) an, das die
Parteien von der direkten Bundessteuer befreien will. Er folgte damit dem Bundesrat
nicht, der zwar die Forderung an sich als durchaus diskutabel bezeichnete, jedoch
Probleme sah bei der Abgrenzung, welche Organisation als steuerbefreite Partei gelte
und welche nicht, und für eine Lösung im Rahmen einer allfälligen späteren Revision
der Steuergesetze plädierte. 98

POSTULAT
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER

1) AB NR, 2018, S. 213 ff.
2) AB NR, 2021, S. 1480; Po. 21.3242
3) AB NR, 2011, S. 21 ff.
4) AB NR, 2015, S. 1846.
5) Bericht des Bundesrates vom 16.12.22; Bericht über Motionen und Postulate 2022, S. 45
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6) AB NR, 1995, S. 1609
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